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Kosten steigen innert einer Woche massiv
Der Kostenteiler der Erschliessung Zeughausareal zwischen Gemeinde und Kanton Schwyz wurde neu definiert – zugunsten des Kantons.

Andreas Seeholzer

Laut einer Mitteilung von vergangener 
Woche belaufen sich die Kosten für die 
Erschliessung des Zeughausareals und 
die Umgestaltung des Bahnhofs auf 
rund 66 Millionen Franken. Laut der 
Mitteilung hätte die Nettoinvestition 
für die Gemeinde Schwyz 21 Millionen 
Franken ausgemacht. Nun sind die Kos-
ten für die Gemeinde aber innert einer 
Woche von 21 auf 28 Millionen Franken 
gestiegen, wie am Mittwoch an einer 
Informationsveranstaltung (siehe Box) 
bekannt wurde.

Warum sind die Kosten für die 
Gemeinde innert einer Woche um 
sieben Millionen Franken gestie-
gen?
Peppino Beffa: Als Gemeinde hatten 
wir bisher keine Referenzwerte zur Ver-
ordnung zur Mitfinanzierung von Ent-
wicklungsschwerpunkten. Vergangene 
Woche fand in dieser Sache eine weite-
re Sitzung mit dem Kanton statt, im 
Rahmen derer wir unsere bisherige An-
nahme revidieren mussten. Dass das 
kurz nach der öffentlichen Kommuni-
kation der Fall war, ist nicht optimal, 
spiegelt aber die Komplexität und Dy-
namik der Gesamtheit dieses Genera-
tionenprojekts wider.

Der Kanton übernimmt nun nicht 
21, sondern nur 14 Millionen Fran-
ken. Warum ist das so?
Entgegen unserer Annahme gilt die 
geplante Personenunterführung Süd 
in Höhe von 8,7 Millionen Franken 
nicht als anrechenbar im Sinne der 
kantonalen Verordnung über die Mit-
finanzierung von Entwicklungs-
schwerpunkten. Damit reduziert sich 
der Beitrag des Kantons an die Er-
schliessung von ursprünglich 21 auf 
neu rund 14 Millionen Franken – und 
unser Anteil steigt damit von bisher 21 
auf neu 28 Millionen Franken. Der 
Kantonsbeitrag muss noch vom Regie-
rungs- und Kantonsrat festgelegt und 
genehmigt werden. Diese Auslegung 
der Verordnung ist zwar nachteilig für 
die Gemeinde, aber sachlich gesehen 
korrekt und richtig.

Warum kommt der Kanton zu 
diesem Schluss?
Die Gemeinde ist davon ausgegangen, 
dass auch die Verbesserung der Bahn-
infrastruktur als anrechenbare Kosten 
gilt. Das ist aber offensichtlich nicht so, 
da es sich nicht um eine strassenseitige 
Erschliessung handelt. Damit fallen 
diese Kosten voll zulasten der Gemein-
de. Derzeit ist die Frage offen, ob und 

in welcher Höhe sich die SBB finanziell 
an der Unterführung beteiligen wer-
den. Die dazu notwendigen und kom-
plexen Berechnungen und Abklärun-
gen der Bundesbahnen nehmen noch 
einige Zeit in Anspruch. Klar ist, dass 
eine Kostenbeteiligung der SBB den 
Mehraufwand für die Gemeinde redu-
zieren würde.

Die Planung für das Zeughausareal 
ist seit Jahren im Gange. Ist es für 
Sie nicht stossend, dass der Ge-
meinde erst kurz vor dem Start des 
politischen Prozesses solch wichti-
ge Entscheide des Kantons bekannt 
gegeben werden? 
Bedauerlicherweise haben wir sehr 
spät realisiert, dass wir den entspre-
chenden Passus in der kantonalen 
Verordnung über die Mitfinanzierung 
von Entwicklungsschwerpunkten an-
ders ausgelegt haben als der Kanton. 
Wichtig ist jedoch, dass wir das noch 
vor der Gemeindeversammlung und 
der Abstimmung berichtigen konn-
ten. Damit ist nun sichergestellt, dass 
das Stimmvolk über eine sehr realis-
tische Kostenverbindlichkeit abstim-
men kann. 

Für Sie als Gemeindepräsident ist 
das eine sehr unangenehme Situa-
tion. Wie gehen Sie damit um?
Meine persönliche Befindlichkeit spielt 
keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass wir 
gegenüber dem Stimmvolk jederzeit 
aktiv, aktuell und vor allem komplett 
transparent kommunizieren. Das ha-

ben wir einmal mehr vorgelebt, indem 
wir mit der öffentlichen Informations-
veranstaltung vom Mittwoch den erst-
besten Anlass zur Korrektur wahrge-
nommen haben. Das Vertrauen der 
Bevölkerung ist unser wichtigstes Ka-
pital. 

Es entsteht der Eindruck, dass 
Gemeinde und Kanton Schwyz 
schlecht miteinander kommunizie-
ren. Stimmt dieser Eindruck?
Nein, dieser Eindruck stimmt nicht. 
Aufgrund unseres straffen Zeitplans 
und den Vorbereitungsarbeiten zur Ge-
meindeversammlung haben wir den 
letzten Austausch erst spät machen 
können. Wir stehen in einem regelmäs-
sigen und sehr konstruktiven Aus-
tausch mit dem Kanton, übrigens nicht 
nur bezogen auf das Projekt der Er-
schliessungswerke Entwicklungs-
schwerpunkt Seewen. In einem so klei-
nen Kanton wie Schwyz wäre es auch 
unverzeihlich, wenn das nicht so wäre.

Wo liegt dann der Hund begraben?
Es gibt keinen vergrabenen Hund. Das 
Projekt Entwicklungsschwerpunkt 
Seewen ist nicht das einzige Vorhaben-

der Gemeinde und auch nicht das ein-
zige Projekt, in das der Kanton invol-
viert ist. Viele und teilweise sehr kom-
plexe Projekte wie jenes beim Zeug-
hausareal führen zu einem erhöhten 
Informationsaustausch zwischen allen 
politischen Ebenen. Dass dabei nicht 
immer alle im selben Moment auf dem-
selben Informationsstand sind, liegt in 
der Natur der Sache. Wichtig ist, dass 
sie es zu einem bestimmten Zeitpunkt 
sind – und der ist jetzt. 

Sie sagten vor einer Woche und 
bevor der Kanton den Rückzieher 
machte: «Die Investition erscheint 
angesichts der grosszügigen Mit-
finanzierung durch den Bund, den 
Kanton und die SBB in einem 
ausgewogenen Verhältnis.» Blei-
ben Sie bei der Aussage?
Der Kanton hat keinen Rückzieher ge-
macht, wir haben das einfach anders 
interpretiert als er. Und selbst vor die-
sem Hintergrund bleiben wir zu 100 
Prozent bei unserer Aussage: Wenn wir 
für 28 Millionen Franken eine Infra-
struktur bekommen, die 66 Millionen 
kostet, dann unterschreibe ich das nach 
wie vor sofort.

Kantonsräte von links bis rechts wollen Lehrer-Förderprogramm
Mit einer Motion soll der Schwyzer Regierungsrat gezwungen werden, die Lehrpersonenausbildung finanziell zu fördern.

Dominik Jordan

Etwas mehr als ein Monat ist vergan-
gen, seit das Schwyzer Stimmvolk an 
der Urne eine Erhöhung der Einstiegs-
löhne für Lehrpersonen beschlossen 
hat. Doch einigen Kantonsrätinnen 
und Kantonsräten gehen die bereits 
beschlossenen Massnahmen gegen 
den Lehrpersonenmangel noch nicht 
weit genug. Mit einer Motion fordern 
sie nun ein Förderprogramm für die 
Ausbildung zur Lehrperson oder zur 
Heilpädagogin.

Bemerkenswert ist, dass der Vor-
stoss von Mitgliedern aller Fraktionen 

ausser der GLP unterzeichnet worden 
ist. Unterschrieben haben Franz Ca-
menzind (SP, Einsiedeln), Martin Raña 
(SP, Küssnacht), Remo Di Clemente 
(Mitte, Steinen), Julia Cotti (FDP, 
Wangen), Jan Stocker (SVP, Freien-
bach), Claudia Rickenbacher (Mitte, 
Reichenburg) und Alois Reichmuth 
(FDP, Oberiberg).

«Die derzeit an den Pädagogischen 
Hochschulen sowie an der interkanto-
nalen Hochschule für Heilpädagogik in 
Zürich ausgebildeten Lehrpersonen 
und schulischen Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen reichen nicht aus, 
um den Bedarf für die kommenden Jah-

re zu decken», heisst es in der Motion 
einleitend. Es sei davon auszugehen, 
dass der Lehrpersonenmangel anhal-
ten werde. Darum brauche es neue An-
reize, um genügend Fachpersonen für 
die Volksschulen zu finden.

Verpflichtung  
als Bedingung
Konkret soll ein Finanzierungspro-
gramm geprüft werden, das Ausbil-
dungszulagen enthält. Denn viele 
schreckten aufgrund der finanziellen 
und zeitlichen Belastung vor einer Aus-
bildung zurück, heisst es im Vorstoss. 
«Das Programm soll sich primär an Per-

sonen mit einer Erstausbildung richten, 
also an Quereinsteigende und an Per-
sonen, die eine zusätzlich pädagogische 
Weiterbildung aufgrund des Bedarfs 
der Schulen besuchen.»

Mit dem Fernstudium an der Päda-
gogischen Hochschule Schwyz gebe es 
bereits eine Option, die einigen über-
haupt erst eine Ausbildung ermögliche. 
«Besonders für Quereinsteigende, die 
Familie, Beruf und Studium unter einen 
Hut bringen müssen, ist dies eine gute 
Option.» Mit dem Programm sollen zu-
sätzlich die finanziellen Hürden ge-
senkt werden. «Ein solches Ausbil-
dungszulagen-Programm könnte eine 

Möglichkeit sein, dem Kanton Schwyz 
gut ausgebildete Lehrpersonen und 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
zu sichern, die sonst unter Umständen 
kein Studium absolvieren würden», 
sind die Unterzeichnenden überzeugt.

Allerdings soll die finanzielle Unter-
stützung an Bedingungen geknüpft 
werden. Denn in deren Genuss soll nur 
kommen, wer sich dazu verpflichtet, im 
Anschluss an das Studium für «einige 
Jahre» im Kanton Schwyz zu unterrich-
ten. Die Motion muss nun innert sechs 
Monaten vom Regierungsrat beantwor-
tet werden und wird danach im Kan-
tonsrat besprochen. 

Gemeindepräsident Peppino Beffa an der Orientierungsveranstaltung gestern in Schwyz.� Bild: Andreas Seeholzer

Studie zur Unterführung

An der Infoveranstaltung zu den Er-
schliessungskosten für den Entwick-
lungsschwerpunkt Zeughausareal 
Seewen sagte Mirjam Bühlmann-Zgrag-
gen, zuständige Schwyzer Gemeinde-
rätin und Ressortvorsteherin Tiefbau, 
dass zur Unterführung Süd eine Studie 
bezogen auf die Frequentierung durch 
Fussgänger gemacht wird. Auf Basis 
dieser Studie wird dann der Kostenan-
teil der SBB an der Fussgängerunter-
führung bestimmt. Es ist somit davon 
auszugehen, dass die nun für die SBB 
veranschlagten Kosten von 500’000 
Franken noch steigen dürften.

Die Kosten für die Erschliessung 
des Zeughausareals und die Neugestal-
tung des Bushofs belaufen sich auf total 
66 Millionen Franken und teilen sich 
voraussichtlich wie folgt auf: Armasuisse 
13 Millionen Franken, Agglomerations-
programm des Bundes 6 Millionen Fran-
ken, SBB 500’000 Franken, Tiefbauamt 
des Kantons Schwyz 1,5 Millionen Fran-
ken, kantonales Amt für öffentlichen 
Verkehr 3 Millionen Franken, Entwick
lungsschwerpunktprogramm des Kan-
tons Schwyz 14 Millionen Franken und 
Gemeinde Schwyz 28 Millionen Fran-
ken. (see)

«Ich  
unterschreibe  
nach wie  
vor sofort.»

Peppino Beffa


